
Der Schulentwicklungsplan 

Die Schulträger müssen nach dem Hess. Schulgesetz Schulentwicklungspläne für ihr Gebiet aufstellen. In 
den Plänen sollen der gegenwärtige und zukünftige Schulbedarf sowie die Schulstandorte ausgewiesen 
werden. 

Für die Erstellung und Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes stehen Ihnen 
Kalkulationsmodelle, die mit dem 
Tabellenkalkulationsprogramm MS­Excel  
erarbeitet wurden, zur Verfügung. Auf Basis 
der Geburtenzahlen lässt sich so schnell und 
einfach die Schülerzahlenentwicklung in den 
kommenden Jahren prognostizieren. Dabei 
wird für jede Schule wird ein individuelles 
Kalkulationsmodell erstellt. 

Schulentwicklungsplanung soll ein 
regionales Bildungsangebot schaffen, das 
sich an den demografischen Entwicklungen 
ausrichtet. Die Schulorganisation und 
Raumsituation kann damit rechtzeitig 
angepasst werden. 

Die Charakteristika und die relevanten Daten der einzelnen Schulen werden erfasst und in ein dynamisches 
Prognoseverfahren einbezogen. So können für jede einzelne Schule Aussagen im Hinblick auf die dort zu 
erwartende Anzahl von Schüler/innen getroffen werden. Diese Prognosen geben den zuständigen Gremien 
eine Grundlage, auf der Entscheidungen für die Zukunft ihrer Schullandschaft getroffen werden können. 

Die Kalkulationsblätter 

Für jede Schule wird eine Excel­Datei 
mit verschiedenen Tabellenblättern 
angelegt. Für die Prognose müssen 
zuerst die erforderlichen Grunddaten 
eingegeben werden. Neben Name und 
Anschrift der Schule werden die 
Geburtenzahlen für den Schulbezirk der 
Grundschule eingetragen. Eine 
automatische Übernahme von Daten, 
die vom Einwohnermeldeverfahren der 
KIV in Hessen ausgegeben werden, ist 
möglich und erleichtert die Erfassung 
der Geburtszahlen erheblich. Die 
Geburtszahlen können auch manuell 
erfasst werden.



Die tatsächlichen Schülerzahlen des aktuellen 
Schuljahres werden bei den Prognosen berücksichtigt 
und erhöhen damit die Genauigkeit. 

Für eine genaue Justierung der 
Prognosen kann für alle Klassen in allen 
Jahrgängen über Korrekturfaktoren die 
erwartete Entwicklung eingestellt 
werden. 

Bei der Bestimmung der Klassenzahlen 
wird von den Klassenhöchst­ und 
Klassenmindestwerten ausgegangen, 
wie sie in den Richtlinien für die 
Festlegung der Anzahl und der Größe 
der Klassen (Gruppen, Kurse) in allen 
Schulformen per Erlass geregelt sind. 
Individuelle Änderungen können aber 
auch gemacht werden. Eine Ausnahme 
ist allerdings zu beachten. Bei den 
Grundschulen wird unabhängig von der 
Schülerzahl für jede Jahrgangsstufe eine 
Klasse ausgewiesen. Gemeinsamer 
Unterricht muss manuell eingegeben 
werden. 

Die Auswirkungen auf die Klassen­ 
bildung bei Integrationsmaßnahmen 
wird ebenfalls berücksichtigt.



Für den Zeitvergleich wird 
die Schülerzahlenent­ 
wicklung der letzten Jahre 
mitgeführt. 
Selbstverständlich kann die 
Länge der Zeiträume auf die 
zurück gegriffen wird, 
individuell eingestellt 
werden. 

Die Übergangsquoten zu weiterführenden Schulen 
werden berechnet und fließen bei den weiterführenden 
Schulen automatisch in die Berechnung ein. 

Die erfassten Schüler bzw. Geburtenzahlen werden 
prozentual an die entsprechende Schule weiterverteilt.



Die Prognose für die einzelnen Schulen werden 
sowohl in Tabellenform als auch in grafischer Form 
ausgedruckt.


